
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend staatliche Lehreinrichtungen gleichgestellte 
Ausbildungsstätten der evangelisch-reformierten Kirchen 

15.5387.01 
 

1. Welche Ausbildungsstätten, die staatlichen Lehreinrichtungen gleichgestellt sind, insbesondere für 
Theologen, Religionspädagogen, Kirchenmusiker, Sozial- und Gemeindepädagogen, haben die 
Evangelischen-Reformierten Kirchen jeweils zu welchen zeitpunkten und an welchen Orten im Kanton BS 
eingerichtet? 

2. In welchem Umfang (anteilig sowie absolut) beteiligt sich der Freistaat Sachsen jeweils jährlich seit jeweils 
welchen Zeitpunkten an den Sach- und Personalkosten der unter 1. genannten Ausbildungsstätten? 
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